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Protokoll 
 

 

über die am 21. November 2017 von 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr im Sitzungszimmer des Kommu-

nalzentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

15. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2016 – 2022) 
 

 

Anwesend: Simon Aschaber, Christine Bernhofer, Hanspeter Ellmerer, Christine 

Gschnaller, Susanne Hartrumpf, Andrea Hauser, Michael Laner, Heribert 

Mariacher, Johann Mayr, Claudia Pali, Andreas Schramböck, BA, Petra 

Sojer, MSc, Robert Steger, Franz Viertl, Peter Wallner, Robert Wurzenrainer, 

Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Hubert Almberger (das einberufene Ersatzmitglied Mag. Leopold Hofinger 

unentschuldigt), Melanie Hutter (Ersatz: Michael Laner), Alois Foidl (Ersatz: 

Franz Viertl [entschuldigt auch die Ersatzmitglieder Mag. (FH) Michael Danzl 

und August Golser]), Mag. Maria Strele (Ersatz: Andreas Schramböck, BA) 

 

Unentschuldigt: Mag. Leopold Hofinger 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

www.st.johann.tirol 
 

   

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 
 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) In- und Exkamerierungen (Weitauweg) 

2) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags (Fritz Egger Gesellschaft m.b.H./Radweg im Bereich 

des Eggerwerks) 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Milan Ritsch und andere (beinhaltet einen Kaufvertrag mit der Marktgemeinde St. Jo-

hann in Tirol) 

b) Claudia Adelsberger 

c) Michaela Adelsberger 

d) Johann Schmiedberger 

2) Änderung des Raumordnungskonzepts:  

a) Gst. 2791/1 (Milan Ritsch und andere) 

b) Teilbereich des Gst. 916/1 (Claudia und Michaela Adelsberger) 

3) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 2791/1 (Milan Ritsch und andere) 

b) Teilbereich des Gst. 916/1 (Claudia und Michaela Adelsberger)  

c) Gst. 3066/10 (Johann Schmiedberger) 

d) Gst. 3101/1, 3101/4 und 6140/3 (Wolfgang Froidl) 

4) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 207/9 (Johann Burgstaller und Robert Law) 

b) Gst. 3507/3 (Erich Seiwald) 

c) Gst. 2123/12 (Eva Einberger) 

d) Gst. 3066/10 (Johann Schmiedberger) 
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2) Finanzausschuss 

1) Ausschreibung von Gemeindeabgaben 

2) Neufestsetzung von Tarifen und Beiträgen 

 

3) Wohnungsausschuss 

1) Bericht über Wohnungsvergaben 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

 

 

 

 

 

 

 

Am Beginn der Sitzung sind 18 Gemeinderäte anwesend. 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

Es liegen keine Berichte des Bürgermeisters vor. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) In- und Exkamerierungen (Weitauweg) 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Folgende Grundfläche soll in das öffentliche Gut der Gemeinde (Straßen und Wege) aufge-

nommen werden: 

 

 Trennstück 2 in der planlichen Darstellung der Vermessung AVT-ZT-GmbH („Natur-

aufnahme“), GZ 93675/17 (Vermessungsdatum: 31. Juli 2017) 
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Folgende Grundfläche soll aus dem öffentlichen Gut der Gemeinde (Straßen und Wege) ent-

lassen werden: 

 

 Trennstück 1 in der planlichen Darstellung der Vermessung AVT-ZT-GmbH („Natur-

aufnahme“), GZ 93675/17 (Vermessungsdatum: 31. Juli 2017) 

 

Die planliche Darstellung der Vermessung AVT-ZT-GmbH („Naturaufnahme“), GZ 93675/17 

(Vermessungsdatum: 31. Juli 2017), ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A ange-

hängt. 

 

2) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags (Fritz Egger Gesellschaft m.b.H./Radweg im Bereich 

des Eggerwerks) 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Der Abschluss des Dienstbarkeitsvertrags laut Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls wird 

genehmigt. 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Milan Ritsch und andere (beinhaltet einen Kaufvertrag mit der Marktgemeinde St. Jo-

hann in Tirol) 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Der Abschluss des Kaufvertrags (samt dessen Beilagen) mit Milan Ritsch und ande-

ren laut Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

Die Trennstücke „5“, „6“ und „7“ aus Gst. 2791/1 in der planlichen Darstellung der 

Vermessung AVT-ZT-GmbH vom 10. November 2017, GZ. 93524/17/D, sollen in das 

öffentliche Gut (Straßen und Wege) aufgenommen werden. 
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Die planliche Darstellung der Vermessung AVT-ZT-GmbH vom 10. November 2017, 

GZ. 93524/17/D, ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage D angehängt.  

 

b) Claudia Adelsberger 

 

Beschluss (18:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Claudia Adelsberger laut Anlage E 
dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

c) Michaela Adelsberger 

 

Beschluss (18:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Michaela Adelsberger laut Anlage F 

dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

d) Johann Schmiedberger 

 

Beschluss (18:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Johann Schmiedberger laut Anlage G 

dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Änderung des Raumordnungskonzepts: 

a) Gst. 2791/1 (Milan Ritsch und andere) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Beim Gst. 2791/1 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen Raumordnungskon-

zepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

 Ausweisung eines Entwicklungsbereichs für vorwiegend öffentliche Nut-

zung mit der Indexziffer Ö1, der Zeitzone Z1 und der Baudichtestufe D4 

(funktionsabhängige Bauweise und Baudichte im Einzelfall) 
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 Festlegung der Indexziffer Ö1: soziale Infrastruktureinrichtungen der Ge-

meinde 

 Ausweisung eines Entwicklungsbereichs für vorwiegend Wohnnutzung des 

örtlichen Wohnbedarfs mit der Indexziffer W9, der Zeitzone Z1 und der 

Baudichtestufe D3 gemäß den Bestimmungen des örtlichen Raumord-

nungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol 

 Festlegung der Indexziffer W9: gemischte Nutzungsstruktur aus Wohnge-

bäuden und wohnverträglichen gewerblichen Nutzungen, insbesondere 

Pensionen, Handels- und Dienstleistungsbetrieben et cetera. Im Zuge der 

Flächenwidmung sind vorzugweise Widmungen als gemischtes Wohnge-

biet vorzunehmen. Im Zuge der Bebauungsplanung ist zur Sicherstellung 

einer bodensparenden Bebauung hier von einer Mindestbaumassendichte 

von BMD = 2,4 auszugehen. 

 Ausweisung eines Entwicklungsbereichs für vorwiegend Wohnnutzung des 

sozialen örtlichen Wohnbedarfs mit der Indexziffer W10, der Zeitzone Z1 

und der Baudichtestufe D3 gemäß den Bestimmungen des örtlichen 

Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol 

 Festlegung der Indexziffer W10: Geschoßwohnungsbauten oder Reihen-

hausanlagen gemeinnütziger Bauträger. Im Zuge der Flächenwidmung ist 

vorzugsweise eine Widmung als Vorbehaltsfläche für den geförderten 

Wohnbau vorzunehmen. Im Zuge der Bebauungsplanung ist hier von einer 

Mindestbaudichte, die den Förderungsrichtlinien der Tiroler Wohnbauför-

derung entspricht, auszugehen. 

 Zusätzliche Verkehrsmaßnahmen: Die für die Erschließung bzw. die zur 

Anbindung an das örtliche Wegenetz erforderlichen Flächen der baulichen 

Entwicklungsbereiche der Signaturen Ö1 sind im Zuge entsprechender pri-

vatrechtlicher Vereinbarungen in das öffentliche Wegegut abzutreten. Die 

Verkehrserschließung der ausgewiesenen Baulandbereiche ist im Zuge 

der Bebauungsplanung über eigene Grundflächen sicherzustellen. Die An-

bindung des Fuß- und Radwegenetzes der Gemeinde an die Mozartstraße 

ist über eine privatrechtliche Vereinbarung zu gewährleisten. 
 

Der Planungsbereich ist in Anlage H dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf ent-

sprechende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn 
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innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Aufle-

gungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

b) Teilbereich des Gst. 916/1 (Claudia und Michaela Adelsberger) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Bei einem Teil des Gst. 916/1 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen Raumord-

nungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

 Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für vorwiegend Wohn-

nutzung mit der Indexziffer W5, der Zeitstufe ZA und der Baudichtestufe 

D1 mit der zwingenden Erlassung eines Bebauungsplans gemäß den 

Bestimmungen des örtlichen Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol 

 Festlegung der Indexziffer W5: Wohngebiete im freien Landschaftsraum, 

freistehende Einfamilienhäuser in offener Bauweise und mit überwiegend 

nur zwei oberirdischen Geschoßebenen. Weitere Entwicklung: Lücken-

schließung in Übereinstimmung mit bestehender Baustruktur, keine wei-

tere Ausdehnung dieser Siedlungsbereiche 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage I (Ida) dieses Gemeinderatsprotokolls ersicht-

lich, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf ent-

sprechende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn 

innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Aufle-

gungsfrist beträgt vier Wochen. 
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3) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 2791/1 (Milan Ritsch und andere) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils (rund 5.835 m²) des Gst. 2791/1 von Freiland in ge-

mischtes Wohngebiet 

 Umwidmung eines Teils (rund 5.773 m²) des Gst. 2791/1 von Freiland in Vor-

behaltsfläche für den Gemeinbedarf (Festlegung des Verwendungszwecks, 

Festlegung der Erläuterung: soziale Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde 

wie Kindergarten, Grün- und Spielanlagen et cetera) 

 Umwidmung eines Teils (rund 4.382 m²) des Gst. 2791/1 von Freiland in Vor-

behaltsfläche für den geförderten Wohnbau 

 Umwidmung eines Teils (rund 230 m²) des Gst. 2791/1 von Freiland in ge-

plante örtliche Straße 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage J (Julius) dieses Gemeinderatsprotokolls ersicht-

lich, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 
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b) Teilbereich des Gst. 916/1 (Claudia und Michaela Adelsberger) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teilbereichs (rund 900 m²) des Gst. 916/1 von Freiland in 

Wohngebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage K dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

c) Gst. 3066/10 (Johann Schmiedberger) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 3066/10 von Freiland in Wohngebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage L dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 
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Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

d) Gst. 3101/1, 3101/4 und 6140/3 (Wolfgang Froidl) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3101/1 (rund 1.608 m²) von Freiland in Son-

derfläche Hofstelle mit Erhöhung der höchstzulässigen Wohnnutzfläche oder 

sonstiger Sonderbestimmung, Festlegung des Zählers: 3, Festlegung der Er-

läuterung: Wohnnutzfläche 200 m² mit gewerblicher Vermietung (gewerbliche 

Nutzfläche höchstens 405 m²) und Ausschank 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3101/4 (rund 3.414 m²) von Sonderfläche 

Hofstelle mit Erhöhung der höchstzulässigen Wohnnutzfläche oder sonstiger 

Sonderbestimmung, Festlegung des Zählers: 1, Festlegung der Erläuterung: 

Hofstelle mit höchstens 380 m² Wohnnutzfläche in Sonderfläche Hofstelle mit 

Erhöhung der höchstzulässigen Wohnnutzfläche oder sonstiger Sonderbestim-

mung, Festlegung des Zählers: 3, Festlegung der Erläuterung: Wohnnutzflä-

che 200 m² mit gewerblicher Vermietung (gewerbliche Nutzfläche höchstens 

405 m²) und Ausschank 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3101/4 (rund 5 m²) von Sonderfläche Hof-

stelle mit Erhöhung der höchstzulässigen Wohnnutzfläche oder sonstiger Son-

derbestimmung, Festlegung des Zählers: 1, Festlegung der Erläuterung: Hof-

stelle mit höchstens 380 m² Wohnnutzfläche in Freiland 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 6140/3 (rund 1.314 m²) von Freiland in Son-

derfläche Hofstelle mit Erhöhung der höchstzulässigen Wohnnutzfläche oder 

sonstiger Sonderbestimmung, Festlegung des Zählers: 3, Festlegung der Er-

läuterung: Wohnnutzfläche 200 m² mit gewerblicher Vermietung (gewerbliche 

Nutzfläche höchstens 405 m²) und Ausschank 
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Der Planungsbereich ist in Anlage M (Martha) dieses Gemeinderatsprotokolls er-

sichtlich, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

4) Erlassung von Bebauungsplänen 

a) Gst. 207/9 (Johann Burgstaller und Robert Law) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (17:0): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald abwesend] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 207/9 von Dr. Erich Ortner vom 20. Ok-

tober 2017 („14/2017 Law“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2016 aufge-

legt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 erfolgt 

mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs. 1 erster 

Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. 

Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 

Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

b) Gst. 3507/3 (Erich Seiwald) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 3507/3 von Dr. Erich Ortner vom  

23. Oktober 2017 („13/2017 Seiwald“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 

2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 

2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 
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Abs. 1 erster Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Be-

bauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer 

hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

c) Gst. 2123/12 (Eva Einberger) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (16:1): [Peter Wallner abwesend, eine Ablehnung in Form der Enthal-
tung] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 2123/12 von Dr. Erich Ortner vom  

20. Oktober 2017 („12/2017 Einberger“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 

2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 

2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 

Abs. 1 erster Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Be-

bauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer 

hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

d) Gst. 3066/10 (Johann Schmiedberger) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (17:0): [Peter Wallner abwesend] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 3066/10 von Dr. Erich Ortner vom  

23. Oktober 2017 („16/2017 Schmiedberger“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz 

TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 

TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach 

§ 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung 

des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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2) Finanzausschuss 

1) Ausschreibung von Gemeindeabgaben 

 

Der Obmann des Finanzausschusses und der Finanzverwalter erläutern die maßgeben-

den Parameter dieses Tagesordnungspunktes. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Die nachstehenden Verordnungen werden erlassen. 

 

Verordnung 
 

Aufgrund § 17 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt ge-

ändert durch BGBl. I Nr. 144/2017, und § 1 Tiroler Abfallgebührengesetz, LGBl. Nr. 

36/1991, wird verordnet: 

 

Artikel I 
 

Die Kanalgebührenordnung vom 5. Februar 2013, zuletzt geändert durch Verordnung 

des Gemeinderats vom 11. Oktober 2016, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Abs. 8 hat wie folgt zu lauten:  

 

Die Anschlussgebühr für häusliches und betriebliches Abwasser beträgt EUR 7,815 je m³ 

Baumasse. In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10 % enthalten. 

 
2. § 3 Abs. 12 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Anschlussgebühr für Niederschlagswasser beträgt EUR 6,32 je m² Entwässerungsflä-

che. In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10 % enthalten. 

 

3. § 4 Abs. 7 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Benützungsgebühr für häusliches und betriebliches Abwasser beträgt EUR 2,19 je m³ 

Wasserverbrauch. In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10 % enthalten. 
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4. § 4 Abs. 12 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Benützungsgebühr bei Einleitung von Niederschlagswässern beträgt EUR 0,529 je m² 

Entwässerungsfläche. In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10 % enthalten. 

 

5. § 5 Abs. 2 hat wie folgt zu lauten: 

 

(2) Die Zählergebühr ist von der Wasserzählerkapazität abhängig und hat nachstehende 

Höhe (in diesen Beträgen ist die Umsatzsteuer von 10 % enthalten): 

 

Wasserzählerkapazität Höhe der jährlichen Gebühr in EUR 
4 m³/h 46,624 
16 m³/h 122,252 
100 m³/h 611,28 
100/4 m³/h (Verbundzähler) 1.231,118 

 

Artikel II 
 

Die Wassergebührenordnung vom 4. Februar 2002, zuletzt geändert durch Verordnung 

des Gemeinderats vom 11. Oktober 2016, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Z 9 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Anschlussgebühr beträgt EUR 3,322 je m³ Baumasse. In diesem Betrag ist die Um-

satzsteuer von 10 % bereits enthalten. 

 

2. § 4 Z 6 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Benützungsgebühr beträgt EUR 0,85 je m³ Wasserverbrauch. In diesem Betrag ist 

die Umsatzsteuer von 10 % bereits enthalten. 
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3. § 5 hat wie folgt zu lauten: 

 

§ 5. Die Zählergebühr wird für die Beistellung des Wasserzählers in Form einer jährlichen 

Gebühr eingehoben. Die Vorschreibung erfolgt in vierteljährlichen Teilbeträgen. 

 

Wasserzählerkapazität Betrag in EUR 
4 m³/h 46,624 

16 m³/h 122,252 

100 m³/h 611,28 

100/4 m³/h (Verbundzähler) 1.231,118 

 

In diesen Beträgen ist die Umsatzsteuer von 10 % bereits enthalten. 

 

4. § 8 hat wie folgt zu lauten: 

 

§ 8. Zur Entrichtung der Gebühren ist der Eigentümer des angeschlossenen Grundstü-

ckes verpflichtet. Nutznießer und Miteigentümer sind Mitschuldner zur ungeteilten Hand. 

 

5. § 9 wird aufgehoben. 

 

Artikel III 
 

Die Abfallgebührenordnung vom 7. Februar 2017 wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 3 Z 1 hat der letzte Satz wie folgt zu lauten: 

 

Ein Punkt beträgt EUR 33,708. 

 

2. In § 4 hat die erste Tabelle in lit. a) wie folgt zu lauten: 

 

in Gefäßen mit 80 Litern, 120 Litern oder 240 Litern EUR 0,645 je kg 

in Großraumtonnen mit 660 Litern, 800 Litern oder 1.100 Litern EUR 0,585 je kg 

bei Selbstanlieferung inklusive Wiegegebühr EUR 0,533 je kg 
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3. In § 4 hat die dritte Tabelle in lit. a) wie folgt zu lauten: 

 

60-Liter-Müllsack der Gemeinde (maximales Füllgewicht: 13 kg) EUR 7,50 

 

4. In § 4 hat die lit. b wie folgt zu lauten: 

 

b) Biomüll 
 

Für die pauschale Entsorgung von Küchen-, Haus- und Gartenabfällen gelten folgende Be-

messungsgrundlagen und Gebührensätze: 

 

Gebühreneinheit = 1 Punkt = EUR 23,432 

 

Private Haushalte 
 

Bemessungsgrundlage ist die am Stichtag im Haushalt gemeldete Personenanzahl. 

 

1 Person = 1 Punkt 

 

Vermietung von Privatzimmern und Ferienwohnungen 
 

Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der Nächtigungen, umgerechnet in Einwohnergleich-

werte (EGW). 

 

EGW = Nächtigungszahl / 365, aufgerundet auf zwei Nachkommastellen 

 

1 EGW = 0,8 Punkte 

 

Freizeitwohnsitze 
 

Bemessungsgrundlage ist die Größe der Wohnung. 

 

Wohnung bis 50 m² Wohnnutzfläche (Kategorie 1) 4 Punkte 

Wohnung von 50,01 m² bis 100 m² Wohnnutzfläche (Kategorie 2) 6 Punkte 

Wohnung über 100 m² Wohnnutzfläche (Kategorie 3) 8 Punkte 

 

 

 



189 
 

 

Entsorgung von Küchenabfällen nach Kilogramm (gewerbliche Betriebe, Vermie-
tung, freie Gewerbetreibende und öffentliche Einrichtungen) 
 

Bei privatem Küchenabfall ist die Anzahl der am Stichtag im Haushalt gemeldeten Per-

sonen die Bemessungsgrundlage. 

 

1 Person = 0,15 Punkte = EUR 3,515 

 

Mit dieser Gebühr ist die Entsorgung jenes Küchenabfalls abgegolten, welcher nicht mit 

der 120-Liter-Tonne mittels Verwiegung entsorgt wird. 

 

Das Gewicht von gewerblichem Küchenabfall (60–240-Liter-Tonne) wird mit einer am 

Müllfahrzeug angebrachten Messvorrichtung ermittelt. Die Abrechnung erfolgt nach tat-

sächlichem Gewicht in Kilogramm (1 kg = EUR 0,143). 

 

Haus- und Gartenabfälle (private Haushalte, Freizeitwohnsitze, gewerbliche Be-
triebe, Vermietung, freie Gewerbetreibende und öffentliche Einrichtungen) 
 

Die Gemeinde gibt für private Haushalte einen beschrifteten Behälter mit einem Volu-

men von 20 Litern aus. Es sind ausnahmslos diese Behälter zu verwenden. Die Entlee-

rung erfolgt nach dem Müllkalender der Gemeinde. Voraussetzung für die Ausgabe der 

Behälter ist die Entrichtung einer Gebühreneinheit in der Form 1 Person = 1 Punkt. 

 

Gegen Bezahlung einer Jahrespauschale können private und gewerbliche Haus- und 
Gartenabfälle wöchentlich zur Entsorgung bereitgestellt werden. Dazu werden von der 

Gemeinde beschriftete grüne Tonnen mit einem Volumen von 120 Litern oder 240 Litern 

ausgegeben. Die Entleerung erfolgt nach dem Müllkalender der Gemeinde. Bei privaten 

Haushalten ist Voraussetzung für die Ausgabe der Behälter die Entrichtung einer Gebüh-

reneinheit in der Form 1 Person = 1 Punkt, bei gewerblichen Haus- und Gartenabfällen 

die Entrichtung einer Gebühreneinheit in der Form 1 Person = 0,15 Punkte. 

 

Die Jahrespauschale für die 120-Liter-Tonne beträgt EUR 64,184 und für die 240-Liter-

Tonne EUR 152,82. 

 

Gegen Bezahlung einer Jahrespauschale von EUR 152,82 inklusive 10 % Umsatzsteuer 

gibt die Gemeinde für die Entsorgung von Gartenabfällen bei Wohnanlagen beschrif-

tete grüne Tonnen mit einem Volumen von 240 Litern aus. Die Entleerung erfolgt nach 

dem Müllkalender der Gemeinde. 
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Sonstige Biomüllgebühren 
 

80-Liter-Sack für Gartenabfälle (maximales Füllgewicht: 13 kg) EUR 4,90 

 

Die Säcke müssen so bereitgestellten werden, dass für Mitarbeiter der Müllabfuhr der 

Entsorgungswunsch erkennbar ist. 

 

Artikel IV 
 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2018 in Kraft. 

 

Verordnung 
über die Erhebung von Friedhofsbenützungsgebühren 

 

Aufgrund § 17 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt ge-

ändert durch BGBl. I Nr. 144/2017, wird verordnet: 

 

§ 1. Friedhofsbenützungsgebühren 
 

Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol erhebt Friedhofsbenützungsgebühren als Graber-

richtungsgebühren, jährliche Grabgebühren und sonstige Gebühren. 

 

§ 2. Graberrichtungsgebühr 
 

Die Gebühr für die Errichtung einer Grabstätte beträgt einmalig für: 

 

Bezeichnung der Grabstätte Betrag in EUR 
Familiengrab 423,20 

Reihengrab 331,50 

Urnengrab 331,50 

Urnennische 653,70 

Gruft entfällt (Gruften werden nicht mehr neu er-

richtet) 
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§ 3. Jährliche Grabgebühr 
 

Die jährliche Grabgebühr beträgt pro Grabstätte und Jahr für:  

 

Bezeichnung der Grabstätte Betrag in EUR 
Familiengrab 42,96 

Reihengrab 32,23 

Urnengrab 32,23 

Urnennische 107,75 

Gruft 420,00 

 

§ 4. Sonstige Gebühren 
 

(1) Die Gebühr für die Benützung der Leichenhalle beträgt pro Tag EUR 37,60. 

(2) Die Gebühr für die Aufbahrung bei gleichzeitiger Benützung der Kühleinrichtung be-

trägt pro Tag EUR 25,50. 

(3) Die Gebühr für die Aufbahrung ohne Benützung der Kühleinrichtung beträgt pro Tag 

EUR 14,80. 

(4) Die Gebühr für die Benützung des Obduktionsraums beträgt pro Tag EUR 33,60. 

 

§ 5. Gebührenschuldner 
 

Gebührenschuldner ist der Inhaber des Grabbenützungsrechtes, im Todesfall seine Er-

ben. 

 

§ 6. Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2018 in Kraft. 

 

Verordnung 
über die Erhebung einer Ausgleichsabgabe 

 

Aufgrund des § 3 des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011, LGBl.  

Nr. 58, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, wird verordnet: 

 

§ 1. Ausgleichsabgabe 
 

Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol erhebt eine Ausgleichsabgabe. 
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§ 2. Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2018 in Kraft. 

 

Verordnung 
über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer 

 

Gemäß § 27 Abs. 1 Grundsteuergesetz 1955, BGBl. Nr. 149/1955, zuletzt geändert durch 

BGBl. I Nr. 34/2010, und § 17 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, 

zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 144/2017, wird verordnet wie folgt: 

 

§ 1. Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer 
 

Die Hebesätze der Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt: 

 

a) Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A): 

500 v.H. 

b) Grundsteuer für die in der Gemeinde gelegenen Grundstücke (Grundsteuer B): 

500 v.H. 

 

§ 2. Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2018 in Kraft. 

 

Verordnung 
über die Erhebung eines Erschließungsbeitrags 

 

Aufgrund § 7 Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBl. Nr. 58, zuletzt 

geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, wird verordnet: 

 

§ 1. Erschließungsbeitrag, Erschließungsbeitragssatz 
 

Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol erhebt einen Erschließungsbeitrag und setzt den 

Erschließungsbeitragssatz einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet mit 5 v.H. des für 

die Marktgemeinde St. Johann in Tirol von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung 

vom 16. Dezember 2014, LGBl. Nr. 184/2014, festgelegten Erschließungskostenfaktors 

fest. 
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§ 2. Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2018 in Kraft. 

 

Verordnung 
über die Erhebung einer Hundesteuer 

 

Aufgrund § 17 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt 

geändert durch BGBl. I Nr. 144/2017, und § 1 Abs. 1 Tiroler Hundesteuergesetz,  

LGBl. Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, wird verordnet: 

 

§ 1. Hundesteuer 
 

Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol erhebt eine Hundesteuer. 

 

§ 2. Steuersätze, Steuerbefreiung 
 

(1) Die Hundesteuer beträgt für den ersten im Gemeindegebiet gehaltenen Hund pro Jahr 

EUR 68,50, für den zweiten im Gemeindegebiet gehaltenen Hund pro Jahr EUR 158,00 

und für jeden weiteren im Gemeindegebiet gehaltenen Hund pro Jahr 316,00. 

(2) Für Wachhunde beträgt die Hundesteuer pro Jahr EUR 19,60. 

(3) Für Assistenz- und Therapiehunde nach § 39a Bundesbehindertengesetz sowie für 

Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden, ist keine Hunde-

steuer zu entrichten. 

 

§ 3. Entstehen und Erlöschen des Abgabenanspruches 
 

Der Abgabenanspruch entsteht mit dem Beginn des Kalenderjahres. Endet die Hundehal-

tung unterjährig, so erlischt der Abgabenanspruch hinsichtlich jener Kalendermonate, die 

dem Kalendermonat folgen, in dem die Hundehaltung geendet hat. Der Halter des Hun-

des hat für das Entstehen und Erlöschen der Abgabepflicht maßgebliche Umstände um-

gehend der Gemeinde zu melden. 

 

§ 4. Vorschreibung 
 

Die Vorschreibung der Hundesteuer erfolgt im Mai oder Juni eines jeden Jahres, bei Neu-

anmeldungen sofort. Die Vorschreibung erfolgt in diesem Fall für das erste Jahr aliquot. 
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§ 5. Gebührenschuldner 
 

Gebührenschuldner ist der Halter eines mehr als drei Monate alten Hundes im Gemein-

degebiet. Als Halter aller in einem Haushalt oder in einem Betrieb gehaltenen Hunde gilt 

der Haushaltsvorstand bzw. der Betriebsinhaber. Halten mehrere Personen gemeinsam 

einen Hund, so gelten sie als Gesamtschuldner. 

 

§ 6. Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuerver-

ordnung vom 23. November 2004 außer Kraft. 

 

2) Neufestsetzung von Tarifen und Beiträgen 

 

Beschluss (18:0): 
 

Mit Wirksamkeit vom 1. September 2017 (rot markierte Positionen in der folgenden Ta-

belle) bzw. vom 1. Jänner 2018 (restliche Positionen) gelten die nachstehenden Tarife 

und Beiträge: 

 

Position Einheit Entgelt in EUR + USt 

Einsatz von Bediensteten  

Facharbeiter Stunde 45,60 20 % 

Hilfsarbeiter Stunde 32,90 20 % 

Einsatz von Gerätschaften  

Stapler Stunde 58,20 20 % 

Radlader Stunde 110,00 20 % 

Wassertransport mit Tankwagen der 

Freiwilligen Feuerwehr (4 m³) 

Wasser und 

Transport ohne 

Arbeit 48,30 

10 % 

Wassertransport mit Tankwagen der 

Freiwilligen Feuerwehr (6 m³) 

Wasser und 

Transport ohne 

Arbeit 68,70 

10 % 

Hydrantenentnahme pauschal 51,80 10 % 

Fahnen/Stangen Tag 5,40 – 

Ehrentribüne Tag 26,00 – 

Schlammpumpe Tag 38,90 – 
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Streukies Sack (25 – 30 kg) 3,60 – 

Hausnummerntafel Stück 66,30 – 

Schnee-Deponie 

2-Achser (10 m³) 13,60 – 

3-Achser (12 m³) 16,40 – 

4-Achser (15 m³) 20,30 – 

Absperrgitter (2,5 Laufmeter) Tag 2,60 – 

Verkehrszeichen (Gebrauchsüberlas-

sung gegen Entgelt) Tag 1,60 

– 

Benützung von Räumen in Schulen  
Klassenraum für Vereine Stunde 5,40 – 

Klassenraum für Sonstige Stunde 15,40 – 

Turnsaal, Küchen für Vereine Stunde 7,20 – 

Turnsaal, Küchen für Sonstige Stunde 20,40 – 

Aula, Veranstaltung mit Entgelt, von 

welchem die Teilnahme an der Ver-

anstaltung abhängig gemacht wird Veranstaltung 197,10 

– 

Aula, Veranstaltung ohne Entgelt, 
von welchem die Teilnahme an der 

Veranstaltung abhängig gemacht 

wird Veranstaltung 98,90 

– 

Sportplatzbenützung für Schulen und Vereine  
Benützung des Hauptplatzes Trainingseinheit 52,90 – 

Benützung der Trainingsplätze, ohne 

Flutlicht Trainingseinheit 52,90 

– 

Benützung der Trainingsplätze, mit 

Flutlicht Trainingseinheit 74,00 

– 

Benützung sonstiger Einrichtungen Stunde 31,90 – 

Garderobe Stück 31,90 – 

Sportplatzbenützung für externe Profivereine  
Benützung des Hauptplatzes Trainingseinheit 369,00 – 

Benützung der Trainingsplätze, ohne 

Flutlicht Trainingseinheit 105,30 

– 

Benützung der Trainingsplätze, mit 

Flutlicht Trainingseinheit 158,30 

– 

Garderobe Stück 52,90 – 

Beiträge für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtungen  
Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (erstes Kind halbtags) Monat 51,02 

13 % 
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Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (jedes weitere Kind halbtags 

zusätzlich) Monat 25,51 

13 % 

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (erstes Kind ganztags) Monat 91,84 

13 % 

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (jedes weitere Kind ganztags 

zusätzlich) Monat 45,92 

13 % 

Kindergartenbesuch von vier- und 

fünfjährigen Kindern (erstes Kind 

ganztags – halbtags frei) Monat 40,82 

13 % 

Kindergartenbesuch von vier- und 

fünfjährigen Kindern (jedes weitere 

Kind ganztags zusätzlich – halbtags 

frei) Monat 20,41 

13 % 

Kindergartenbesuch in den Ferien 

pro Kind, halbtags Woche 25,00 

13 % 

Kindergartenbesuch in den Ferien 

pro Kind, ganztags Woche 50,00 

13 % 

Kinderkrippenbesuch halbtags, fünf 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 202,55 

13 % 

Kinderkrippenbesuch ganztags, fünf 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 307,02 

13 % 

Kinderkrippenbesuch halbtags, vier 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 163,32 

13 % 

Kinderkrippenbesuch ganztags, vier 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 248,15 

13 % 

Kinderkrippenbesuch halbtags, drei 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 124,10 

13 % 

Kinderkrippenbesuch ganztags, drei 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 189,34 

13 % 
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Sonstiges 
Frühstück im Seniorenheim für Ange-

hörige und Sonstige  3,99 

– 

Mittagessen im Seniorenheim für An-

gehörige und Sonstige  6,25 

– 

Abendessen im Seniorenheim für An-

gehörige und Sonstige  3,99 

– 

Meldebücher  30,00 – 

Inserat Gemeindenachrichten  

(schwarzweiß) 

1/1 348,20 20 % 

1/2 209,20 20 % 

Inserat Gemeindenachrichten (fünf-

farbig) 

1/1 431,10 20 % 

1/2 258,60 20 % 

Marktgebühren  
1 Laufmeter = 2 m² pro m² und Tag 4,30 20 % 

Marktstand 

Leihgebühr und 

Lieferung, ohne 

Aufbau, pro Tag 26,00 

20 % 

Marktwagen 

ohne Transport 

pro Tag 22,00 

20 % 

Marktwagen für den Wochenmarkt 

ohne Transport 

pro Tag 16,80 

20 % 

Marktwagen für Bauern 

ohne Transport 

pro Tag 15,10 

20 % 

Transport des Marktwagens pro Wagen 24,10 20 % 

Aufbau des Marktstands pro Stand 22,00 20 % 

Aufbau des Marktstands 

ab drei Ständen 

pro Stand 16,80 

20 % 
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Beschluss (18:0): 
 

Die Entgelte für das Seniorenheim der Marktgemeinde St. Johann in Tirol werden mit 

Wirksamkeit vom 1. Jänner 2018 wie folgt festgesetzt: 

 

Entgelt 
Einnahmenart 

Beträge in 
EUR (kein 
USt-Anfall) 

Nähere Aufgliederung 

 Wertsicherung: VPI 2010 per Juli des 

Jahres 

Dauerhafte Aufnahme 
Einbettzimmer, Pflege-

stufe 0 

1.231,00 pro Person pro Monat 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 0 

986,00 pro Person pro Monat 

Einbettzimmer, Pflege-

stufe 1 

1.609,00 pro Person pro Monat, zuzüglich Pfle-

gegeldbeitrag nach § 4 Abs. 1 Tiroler 

Pflegegeldgesetz (TPGG) 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 1 

1.342,00 pro Person pro Monat, zuzüglich Pfle-

gegeldbeitrag nach § 4 Abs. 1 Tiroler 

Pflegegeldgesetz (TPGG) 

Einbettzimmer, Pflege-

stufen 2 

1.931,00 pro Person pro Monat, zuzüglich Pfle-

gegeldbeitrag nach § 4 Abs. 1 Tiroler 

Pflegegeldgesetz (TPGG) 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 2 

1.687,00 pro Person pro Monat, zuzüglich Pfle-

gegeldbeitrag nach § 4 Abs. 1 Tiroler 

Pflegegeldgesetz (TPGG) 

Vorübergehende Aufnahme 
Einbettzimmer 109,00 pro Person pro Tag (inklusive Verpfle-

gung und Betreuung) 

Zweibettzimmer 91,00 pro Person pro Tag (inklusive Verpfle-

gung und Betreuung) 

großes Zimmer im Par-

terre 

85,36 Aufschlag 
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3) Wohnungsausschuss 

1) Bericht über Wohnungsvergaben 

 

Der Obmann des Wohnungsausschusses, Dr. Georg Zimmermann, berichtet über er-

folgte Wohnungsvergaben. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

Anfrage zu Grundstücken der Gemeinde. Es liegt eine Anfrage von Claudia Pali über die  

„Flächen im Besitz der Marktgemeinde“ St. Johann in Tirol vor. Die Anfrage ist diesem Gemein-

deratsprotokoll als Anlage N (Nordpol) angehängt. 

 

Der Amtsleiter überreicht Claudia Pali die entsprechenden Grundbuchsauszüge. Der Bürger-

meister betont in diesem Zusammenhang mehrfach, dass es wesentlicher effizienter sei, derar-

tige Fragen direkt an das Amt zu richten und dort zu klären. Heribert Mariacher wiederum pocht 

auf das Recht von Claudia Pali, eine solche Anfrage stellen zu dürfen. Der Amtsleiter bietet  

Claudia Pali abschließend an, im Amt bei offenen Fragen zu den umfangreichen Grundbuchs-

auszügen zur Verfügung zu stehen. 

 

Dieses Protokoll enthält 14 Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 21. November 2017 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 




















































































































































































